
Gebührenverzeichnis zur Bestattungsgebührenordnung der Gemeinde Schwanau
gültig ab 01.06.2017

I. Verwaltungsgebühren in €

I.1 Genehmigungsgebühr für das Errichten oder Verändern eines Grabmales 24,00 

I.2 Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 65,00 

II. Gebühren für die Durchführung von Bestattungen

II.1 Erdbestattung von:

II.1.1 Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 405,00 

II.1.2 Personen unter 10 Jahren 200,00 

II.1.3 Tot- und Fehlgeburten 150,00 

II.2 Beisetzung von Aschen 160,00 

II.3 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von:

II.3.1 Leichen und Gebeinen von im Alter von 10 und mehr Jahren Verstorbenen 1.100,00 

II.3.2 Leichen und Gebeinen von im Alter von unter 10 Jahren Verstorbenen 800,00 

II.3.3 Urnen 240,00 

II.4 für von der Gemeinde gestellte Leichenträger (pro Träger) 80,00 

II.5 Zuschlag zu II.1 bis II.3 für Beisetzungen an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 50 %

III. Grabplatzgebühren

III.1 Grundgebühr für Grabplätze:

III.1.1 Einzelgrab (Überlassung eines Reihengrabes): 310,00 

III.1.2 Urnengrab (Überlassung eines Urnenreihengrabes): 150,00 

III.1.3 Doppel-/Kaufgrab (Verleihung von bes. Grabnutzungsrechten f. Erdbestattungen): 950,00 

III.1.4 Urnenwahlgrab pro Grabstelle (Verleihung von bes. Grabnutzungsrechten f. Beisetzung v.Aschen) 220,00 

III.1.5 Urnengrab (Baumbestattungsfeld Friedhof Allmannsweier) 60,00 

III.2 Zuschlag für Grabplätze in Feldern mit besonderer Gestaltung (Trittplatten, Grabsteinfundament)

III.2.1 Zuschlag für Reihengräber (Erdbestattung) (zu III.1.1) 300,00 

III.2.2 Zuschlag für Doppel-/Kaufgrab (Wahlgrab Erdbestattung) (zu III.1.3) 500,00 

III.2.3 Zuschlag für Urnengräber und Urnenwahlgräber (zu III.1.2 oder III.1.4) 190,00 

III.3 Zuschlag für Rasengräber

III.3.1 für Erdbestattungen pro Grabstelle 1.650,00 

III.3.2 für die Beisetzung von Aschen pro Grabstelle 550,00 

III.5 Zuschlag für Urnengräber (Baumbestattungsfeld Friedhof Allmannsweier) 300,00 

IV. Sonstige Leistungen

IV.1 Benutzung einer Leichenzelle 130,00 

IV.2 Benutzung des Sezierraumes in Ottenheim 200,00 

IV.3 Raumnutzung für eine Trauerfeier:

IV.3.1 Leichenhalle in Ottenheim 280,00 

IV.3.2 Leichenhalle in Nonnenweier 250,00 

IV.3.3 Friedhofsgebäude in Allmannsweier 180,00 

IV.4 Benutzung eines Friedhofsgebäudes zur Aufbahrung und Aussegnung von Sarg / Urne 45,00 

IV.5 für das Entfernen von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen durch die Gemeinde:

IV.5.1 je Einzelgrab 240,00 

IV.5.2 je Doppelgrab 280,00 

IV.5.3 je Urnengrab 120,00 

IV.5.4 Pflegekostenersatz bei vorzeitigem Entfernen pro Jahr. Angefangene Jahre werden voll berechnet. 30,00 

IV.6 Namenstafel für Urnengräber (Baumbestattungsfeld Friedhof Allmannsweier) 50,00 

V. Auswärtigenzuschlag

für die Verlängerung des Nutzungsrechts wird die anteilige Gebühr nach dem Verhältnis der 

Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer erhoben. Angefangene Jahre werden voll berechnet.

III.4

Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener i.S.d. § 1 Abs.I S.3 der Friedhofsordnung auf die 

Gebührensätze nach II. bis IV. 
50 %

V.1


